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und in der aktiven Teilnahme 
der Werktätigen an der Vorbe
reitung, Durchführung und Kon
trolle wichtiger Gesetze. Gleich
zeitig nimmt das R. selbst akti
ven Einfluß auf den Verlauf der 
gesellschaftlichen Entwicklung. 
Es fördert z. B. die Herausbil
dung einer sozialistischen Staats
und Arbeitsdisziplin, die Ein
haltung' der Gebote der soziali
stischen Moral und stimuliert das 
Verantwortungsgefühl des ein
zelnen für das Ganze. Das R. 
wird letztlich durch die materiel
len Lebensbedingungen der so
zialistischen Gesellschaft be
stimmt. Zugleich wirken die so
zialpolitischen und ideellen Le
bensbedingungen der Gesell
schaft, insbesondere die Klassen- 
und Machtverhältnisse, die poli
tischen, moralischen und philoso
phischen Anschauungen der Ar
beiterklasse und ihrer Verbünde
ten, sowie die Traditionen und 
die internationalen Beziehungen 
der Arbeiterklasse und ihres 
Staates auf das R. ein. Das R. 
entwickelt sich im Verlaufe des 
revolutionären Kampfes der Ar
beiterklasse unter Führung ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei. 
Es entsteht auf der Grundlage 
des Marxismus-Leninismus, der 
wissenschaftlichen Politik der 
Partei der Arbeiterklasse und 
der Erfahrungen der Arbeiter
klasse im revolutionären Klas
senkampf zum Sturz der Aus
beuterordnung und zur Errich
tung der Diktatur des Proleta
riats. Mit der Errichtung der 
politischen Macht der Arbeiter
klasse wird das R.sbewußt- 
sein der Arbeiterklasse immer 
mehr zu dem in der Gesellschaft 
herrschenden Rechtsbewußtsein. 
Die Vermittlung von Rechts
kenntnissen und die R.serzie- 
hung sind wichtige Vorausset
zungen für die Entwicklung des
R. Der Inhalt des sozialistischen

Rechts muß von der marxistisch- 
leninistischen Partei sowie von 
den staatlichen und gesellschaft
lichen Organen den Werktätigen 
gezielt vermittelt werden. Die 
Entwicklung des R. ist Bestand
teil der Leitungstätigkeit der 
staatlichen Organe und Wirt
schaftsleitungen.

Rechtsnorm: vom Staat in be
stimmter Form erlassene oder 
sanktionierte allgemeinverbind
liche Regel, in der sich der Wille 
der politisch herrschenden 
Klasse verkörpert und die dar
auf zielt, grundlegende Gesell
schaftsverhältnisse ihren Inter
essen gemäß zu regulieren, zu 
gestalten und zu schützen. Im 
Unterschied zu anderen sozialen 
Normen (z. B. der Moral, der 
Gewohnheit, der Tradition oder 
der gesellschaftlichen Organisa
tionen) wird die Einhaltung der 
R. auf Grund staatlicher Autori
tät, wenn erforderlich mit Hilfe 
von Zwang, verwirklicht. Die R. 
beinhaltet die Rechte und Pflich
ten der Teilnehmer des zu re
gelnden Verhältnisses, die Fest
legung der Umstände, unter de
nen diese entstehen, sowie die 
Maßnahmen, die die Einhaltung 
der R. gewährleisten. R. gebie
ten, verbieten oder erlauben ein 
bestimmtes Verhalten. Für die 
sozialistische —Rechtsordnung 
der DDR ist die Einteilung der 
R. nach verschiedenen Gesichts
punkten bedeutungsvoll. Hervor
zuheben ist die nach dem unter
schiedlichen Grad der rechtlichen 
Kraft der einzelnen R. Danach 
sind Gesetze, die von der —> 
Volkskammer der DDR erlassen 
werden, und von ihnen abgelei
tete Rechtsakte zu unterscheiden. 
Zu den Gesetzen gehören die 
Verfassung, die unter diesen als 
Grundgesetz den ersten Platz ein
nimmt, sowie die Gesetzbücher, 
die wegen der in ihnen enthalte-


